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RS OGH 2003/9/12 2Ob143/03y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.2003

Norm

ABGB §1325 D1a

ABGB §1332

Rechtssatz

Bei einer abstrakten Rente handelt es sich um einen Fall der objektiv-abstrakten Schadensberechnung im Sinne des

§1332 ABGB, wobei wegen des zeitlichen Momentes bei der Erwerbsfähigkeit der Ersatz auch nur in Rentenbeträgen zu

erstatten ist.
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